
EINGRIFFE UND FOLGEN (3). Öffentliche Bauvorhaben können schwer­

wiegende Folgen für Betriebe haben. Im Folgenden nennt der Autor die 

Möglichkeiten der Entschädigung. 

V iele Entschädigungsre­
gelungen verlaufen für 

die Betroffenen unbefriedi­
gend, zum Teil, weil die Be­
triebsinhaber nur unvoll­
kommen über ihre Rechte 
und Pflichten informiert 
sind, zum Teil, weil sich Feh­
ler und Unterlassungen in 
früheren Stadien des Verfah­
rens nicht mehr korrigieren 
lassen (siehe dazu Teil 1, 
"Planfeststellung" und Teil 2 
"Veränderungssperre"). 

Leider kommt es auch vor, 
dass frühzeitig hinzugezoge­
ne Rechtsberater oder Sach­
verständige in der sehr spe­
ziellen Materie nicht ausrei­
chend bewandert waren und 
wichtige Punkte übersehen 
haben. 

Die Juristen unterscheiden 
zwischen der "Entschädi­
gung" bei öffentlich-rechtli­
chen Vorhaben und dem 
"Schadensersatz", der Fremd­
verschulden voraussetzt, sei 
es im Vertrags- oder im De­
liktsrecht. 

Obwohl sich die Methoden 
der Schadensermittlung 
weitgehend gleichen, unter­
scheiden sich die rechtlichen 
Anspruchsgrundlagen er­
heblich. Während mit dem 
Schadensersatz der Zustand 
(wieder) herbeigeführt wer­
den soll, der ohne das Schad­
ereignis bestehen würde oder 
eingetreten wäre, soll mit der 
öffentlich-rechtlichen Ent­
schädigung (lediglich) ein 
Wertausgleich für den Ein­
griff in das geschützte Ei­
gentum (Art. 14 Grundge­
setz) geschaffen werden. 

Der Schadensersatz geht 
tendenziell weiter als die 
Entschädigung. Er umfasst 
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Wenn ein Teil der Betriebsf1äche für eine Verkehrsstraße 
benötigt wird, ist neben dem Land-/Gebäudeentzug der Er­
werbsverlust zu entschädigen 

alle Schadenspositionen (To­
talreparation) und hat zum 
Teil nicht nur Ausgleichs-, 
sondern auch Genugtuungs­
funktion (zum Beispiel 
Schmerzensgeld). 

Die Entschädigung ist auf 
die Schäden begrenzt, die 
durch Eingriffe in gesicherte 
Rechtspositionen entstehen 
(andererseits aber für jeden 
Eingriff, unabhängig von 
Rechtswidrigkeit oder Ver­
schulden). Die Beschränkung 
auf die Rechtsposition hat 
weit reichende Bedeutung, 
zum Beispiel bei Umwegen 
und anderen Wirtschaftsbe­
einträchtigungen. 

Aus dieser Vorgabe wird 
nicht selten fälschlich abge­
leitet, die Betroffenen müss­
ten grundsätzlich mit einer 
(zu) knapp bemessenen Ent­
schädigung zufrieden sein. 
Gesetz und Rechtsprechung 
verbieten es nicht, wirklich 
alle entschädigungsrelevan­
ten Positionen aufzudecken 
und fachlich zutreffend zu 
bewerten. 

Die Entschädigung ist un­
ter gerechter Abwägung der 
Interessen der Allgemeinheit 
und der Betroffenen festzu­
setzen. Die Allgemeinheit 
bekommt mit dem Vorhaben 
eine Straße, einen Flughafen 
oder eine Bahnstrecke, die 
nach dem neuesten Stand 
der Technik gebaut werden 
und dazu dienen, die Wirt­
schaft zu fördern und die 
Lebensqualität der Men­
schen zu verbessern. Das 
Sonderopfer, das dem Ein­
zelnen durch Hergabe von 
Rechtspositionen dafür ab­
verlangt wird, ist dagegen 
abzuwägen. 

Entschädigungsrecht 

Das Entschädigungsrecht ist 
in erster Linie Richterrecht. 
Die wenigen Paragraphen in 
den Enteignungsgesetzen 
wurden in mehreren Jahr­
zehnten durch eine umfang­
reiche und differenzierte 
Rechtsprechung ausgefüllt 
und konkretisiert. 

Wichtiger Hinweis 
(Dr. M. B.l - Hinweise am 
Schluss: Diese Ausführun­
gen können keine Rechts­
beratung ersetzen, sie stel­
len lediglich eine Zusam­
menfassung von Erfahrun­
gen aus Sachverständigen­
sicht dar und sollen die 
Aufmerksamkeit auf häufig 
übersehene Konsequenzen 
lenken und zu rechtzeiti -
gern und gezieltem Han­
deln anregen. 

Für die Entschädigung ist 
im Wesentlichen die Recht­
sprechung des Bundesge­
richtshofs (BGH) entschei­
dend. In dieser Rechtspre­
chung wurde mehrfach fest­
gestellt, dass bei einem 
Eingriff in einen Betrieb 
in der Regel zwei durch 
das Grundgesetz geschützte 
Rechtsgüter betroffen wer­
den. Zum einen handelt es 
sich um das Grundstück mit 
seinen Baulichkeiten und 
sonstigen Bestandteilen. 
Zum anderen ist es der ein­
gerichtete und wirtschaften­
de Betrieb. "Er stellt neben 
dem Grundstück, auf wel­
chem er ausgeübt wird, ein 
eigenständiges Schutzobjekt 
dar. Wenn in diese Sach- und 
Rechtsgesamtheit, in diesen 
wirtschaftlichen Organismus 
ein-gegriffen wird, ergibt 
sich auch hieraus eine ent­
schädigungsrelevante Rechts­
position." 

Bei der Entschädigung 
geht es im ersten Schritt um 
den so genannten "Rechts­
verlust". Das ist der Verlust 
an Substanz, zum Beispiel 
Boden, Gebäude, Anlagen, 
Nutzungs- und andere Rech­
te. Dieser ist zuerst zu be­
messen. 

Neben-und 
Folgeschäden 

Bei einem Eingriff in einen 
Betrieb reicht die Substanz­
entschädigung oft nicht aus, 
um den Vermögensverlust 
auszugleichen. Deswegen ist 
auch die zweite Kategorie, 
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"ewige Rente") der Faktor 
25. 
I Schadensminderung: Auf 
Grund rechtsstaatlicher 
Grundsätze ist der Betroffene 
zur Schadensminderung ver­
pflichtet. Die Schadensmin­
derung muss aber zumutbar, 
konkret fassbar und sicher 
sein. Der Verweis auf even­
tuelle vage Möglichkeiten 
reicht nicht. Die Pflicht zur 
Schadensminderung bedeu­
tet auch nicht, dass nur ein 
Teil des Schadens zu ent­
schädigen ist. Die für eine 
Schadensminderungsmaß­
nahme aufzuwändenden 
Kosten sind entschädigungs­
pflichtig. 

Eine konkret fassbare und 
sichere Ersatzlandverfügbar­
keit kürzt den Schadenszeit­
raum ab. Wenn in Zukunft 
konkrete Änderungen des 
Einnahmenentgangs oder 
der einsparbaren Kosten zu 
berücksichtigen sind, dann 
muss der Entschädigungs­
zeitraum eventuell in meh­
rere Phasen gegliedert wer­
den, die getrennt abzuzinsen 
sind. 

Die Entschädigungsrichtli­
nien Landwirtschaft (LandR 
78) enthalten für die Berech­
nung bei Pachtflächenent­
zug eine Tabelle mit erheb­
lich gekürzten Multiplikato­
ren. Nach dem Willen der 
Autoren soll sie angewendet 
werden, um damit den 
zukünftigen Möglichkeiten 
der Anpassung und Scha­
densminderung pauschal 
Rechnung zu tragen. Die 
Anwendung dieser Tabelle 
ist aus Sachverständigen­
sicht abzulehnen. Sie ist 
rechtlich und fachlich nicht 
zu begründen. 

Zum einen sind nach der 
BGH-Rechtsprechung nur 
solche zukünftigen Verände­
rungen zu berücksichtigen, 
die konkret fassbar und si­
cher sind. Das gilt sowohl 
für die Erlösseite wie für 
die Kostenseite. Zum ande­
ren kann die Nachvollzieh­
barkeit gegebenenfalls nur 
mit individuellen Berech­
nungen gewährleistet wer­
den. 
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I Doppelentschädigungen: 
Diese sind auszuschließen. 
Bei der Entschädigungser­
mittlung kommt es leicht 
vor, dass einzelne Schadens­
komponenten in zwei oder 
mehr Entschädigungsposi­
tionen berücksichtigt wer­
den. Das ist oft nicht leicht 
zu erkennen, aber sorgfältig 
zu prüfen und auszu­
schließen. 
I Vortei lsausgleich: Sofern 
dem Betroffenen durch das 
Eingriffsvorhaben oder Teile 
der Entschädigung Vorteile 
zuwachsen, muss er sich die­
se anrechnen lassen. Das gilt 
aber nur insoweit, wie Vor­
teile speziell dem Betroffe­
nen zugute kommen. Wird 
beispielsweise infolge eines 
Straßenbaus eine Reihe von 
Grundstücken wertvoller, so 
auch das Grundstück des 
Entschädigungsberechtigten, 
ist dieser Vorteil nicht anzu­
rechnen. 
I steuerliche Folgen der Ent­
schädigung: So weit die Ent­
schädigungszahlung zusätz­
liche Umsatzsteuer auslöst, 
ist auch diese zu entschädi­
gen. Das heißt, dass die Ent­
schädigungsbeträge immer 
einschließlich Umsatzsteuer 
zu ermitteln sind. Das gilt 
auch für Privatleute und 
pauschalierende Land- und 
Forstwirte. 

Anders ist es mit den Er­
tragssteuern (Einkommens­
steuer, Körperschaftssteuer, 
Gewerbesteuer). Hierzu gibt 
es die herrschende Rechts­
meinung, dass diese nicht 
zusätzlich zu entschädigen 
sind, auch wenn sie sehr 
hoch ausfallen. Das wird da­
mit begründet, dass diese 
Steuern ohnehin anfallen 
und durch den Eingriff nur 
vorgezogen würden. 

Ein Sonderfall besteht aus 
Sachverständigensicht beim 
so genannten Progressions­
nachteil. Dieser entsteht, 
wenn bei normalem Lauf der 
Dinge Jahr für Jahr ein 
Grenzsteuersatz unterhalb 
des Spitzensatzes gezahlt 
wird. Werden infolge des 
Eingriffs plötzliche stille Re­
serven aufgelöst, die über 

viele Jahre entstanden sind 
oder kommt es zu einer 
Zusammenballung von Ein­
nahmen, die sich normaler­
weise über viele Jahre ver­
teilt hätten, muss auf das­
selbe Einkommen ein höhe­
rer Steuersatz gezahlt wer­
den. Diese Steuermehrbela­
stung ist eine unmittelbare 
Folge des Eingriffs. Zur Ent­
schädigungspflicht dieses 
Progressionsnachteils ist mir 
keine Rechtsprechung be­
kannt. 

Das Ausmaß der steuerli­
chen Belastung nach Ent­
schädigungszahlung hängt 
auch maßgeblich von den 
vertraglichen Formulierun­
gen ab. Es ist unbedingt an­
zuraten, vor Vertragsab­
schluss auch einen in diesen 
Fragen bewanderten Steuer­
berater hinzuzuziehen. 
I Kosten der Rechtsverfol­
gung: Im Enteignungs- und 
Entschädigungsverfahren 
sind die Kosten der Rechts­
verfolgung im Regel fall 
durch den Vorhabensträger 
zu erstatten. Das gilt für die 
Kosten des Verfahrens, des 
Rechtsanwalts und auch für 
die Kosten des eventuell pri­
vat hinzugezogenen Sach­
verständigen, wenn die Hin­
zuziehung notwendig war. 
Maßstab für die Erstattungs­
pflicht ist die Beantwortung 
der Frage, "ob ein vernünfti­
ger Eigentümer sich bei der 
gegebenen Lage rechtlich 
oder sonst sachverständig 
beraten lässt." 

Erstattungspflicht und 
Sachverständige 

Der BGH hat die Erstattungs­
pflicht unter dem Stichwort 
der erforderlichen "Waffen­
gleichheit" postuliert. Der 
Vorhabensträger werde 
durch spezialisierte Sachbe­
arbeiter und Juristen vertre­
ten. Der Betroffene, der auf 
diesem Gebiet Laie ist, müs­
se dem gleich gestellt wer­
den. Diese Regelung gilt 
nicht im Planfeststellungs­
verfahren und bei Verfahren 
bezüglich der Vorwirkungen 
und der Veränderungssperre. 

Genau genommen gilt sie 
auch nur, wenn es tatsäch­
lich zur Enteignung gekom­
men ist. Bei freihändigem 
Verkauf zur Abwendung 
einer Enteignung besteht die 
Verpflichtung nicht. Dann ist 
es Verhandlungssache, diese 
Kosten dem Vorhabensträger 
aufzuerlegen. 

Hinsichtlich der Auswahl 
und Kosten der Sachverstän­
digen ist es in der Regel an­
zuraten, dass sich die Partei­
en auf einen Sachverständi­
gen einigen. Wenn das Ver­
trauen sehr groß ist, kommt 
auch eine Schiedsgutachten­
vereinbarung in Frage, die 
beide Parteien von vorn­
herein an das Gutachten­
ergebnis bindet. 

Die Erfahrung lehrt, dass 
in vielen Verfahren eine 
Menge an Ärger und Zeit­
verzögerung hätte vermieden 
werden können, wenn die 
Vorhabensträger häufiger 
frühzeitig einen Sachver­
ständigen im Einvernehmen 
mit den Betroffenen einge­
schaltet hätten. Viele Miss­
verständnisse und Streit­
punkte könnten durch eine 
sorgfältige Sachverhaltsauf­
klärung von vornherein ver­
mieden werden. Der Scha­
densminderung dient eine 
frühzeitige und sachkundige 
Beratung allemal. 0 

Dr. Manfred Berndt. 
Hannover, Sachverständi­
genbüro für den Gartenbau 
(info@manfredberndt.de; 
www.manfredberndt.de) 

Ende der Reihe 
(X) - Diesem Beitrag sind 
die zwei Artikel über Ein­
griffe der öffentlichen 
Hand in den Betrieb vor­
angegangen (Teil 1: Plan­
feststellung in "DeGa" 44); 
Teil 2: Veränderungssperre 
in "DeGa" 45). Weitere In­
formationen sind im Inter­
net zu finden (siehe Anga­
ben zum Autor), desglei­
chen ergänzende Litera­
turhinweise und Erläute­
rungen zu Fachbegriffen. 
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